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Amtlicher Theil.

Verordnungen und Belanntmachnngen des Königlichen Landraths-Amtes.
Das Vaterland erwartet, dasz alle

Frauen bereit sind, ihre Pflicht zu thun!
Hülfe zunächst an den Rhein zu senden.

Die Königin.
Nr. 167. Oels, den 20. Juli 1870.

Vorstehenden Ausruf Jhrer Majestät der
Königin bringe ich hierdurch zur allgemeinen
Kenntniß in dem Vertrauen und mit der drin-
genden Bitte, daß sich die Theilnahme für unsere
zu Felde ziehenden Krieger nicht minder wie im
Jahre 1866, regen und daß namentlich die edlen
Frauen-Herzen und -Hiiude die Wunden lindern
helfen werben, welche der Krieg im Gefolge hat.
Noch stehen sich die Heere nicht gegenüber, aber
es gilt, schon jetzt Vorsorge zu treffen, daß es zur
Zeit der Noth nicht am Nöthigsten mangelt.
Meine Bitte an die Kreisbewohner geht dahin,
nachKompressen, Binden, Wachsleinwand, alter
Leinwand, Charpie 2c. 2c. Sammlungen in den
Ortschaften zu ueraustalten und obige Verband-
stiicke bereit zu halten, damit dieselben sofort ab-
geliefert werden können, sobald Seitens des Vor-
standes des Kreisvereins zur Pflege im Felde
verwundeter und erkrankter Krieger die Aufforderung
dazu ergeht.

Ich bemerke, daß zu Kompressen alte, weiche,
reine Leinwand, etwa 9 Zoll im Quadrat, genügt
und die Binden drei Querfinger breit und sechs
Ellen lang sein müssen.

Nr. 168. Berlin, den 25. Juni 1870.
Aus Veranlassung mehrerer Spezialfälle ist es

zur diesseitigen Kenntniß gekommen, daß die frühere
Kaiserlich Rusßsche Gesetzgebung über den Erwerb der
Staatsangehdrigkeit in Bezug auf die Voraussetzungen

 

 

und Bedingungen, unter welchen in Rußland die
Aufnahme in den Kaiserlich Russischeu Unterthanen-
Verband zu erfolgen hat, in einigen Punkten wesent-
liche Abänderungen erlitten hat. Durch ein im Jahre
1868 ergangenes Gesetz ist nämlich für das Gebiet
des Rnssischen Kaiserreichs bestimmt worden:

l) daß Anständen welche das Russische Unterthanen-
recht zu erwerben beabsichtigen, dem Gouverne-
ments-Chef desjenigen Bezirks, in welchem sie sich
niederlassen wollen, von ihrer Absicht Anzeige zu
machen haben, daß sie aber erst dann wirklich in
den Russischen Unterthanenverband aufgenommen
werden Dürfen, wenn sie fünf Jahre lang in Nuß-
land wirklich angesiedelt gewesen sind, und daß sie,
wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, den Nach-
weis ihrer Entlassungaus dem bisherigen Unter-
thanen-Verbande nicht zu führen brauchen, und

2) daß Minderjährige (bis zur Zurücklegung des 21.
Lebensjahres) überhaupt niemals in den Russifchen
Unterthanen-Verband aufgenommen werden dürfen,
und daß die Aufnahme der Väter, Mütter 2c. in
den Russischen Unterthanenverbaud die Mitauf-
nahme ihrer Kinder nicht zur Folge hat.

Durch diese Bestimmungen wird für die dies-
seitigen nach Russland auswandernden Unterthanen
der Uebelsiand herbeigeführt, daß sie, wenn sie dies-
seits ihre Entlassung aus dem Preußischen Unterthanen-
Verbande nachsuchen und erhalten, und nunmehr nach
Rußland auswandern, in den ersten fünf Jahren außer

Stande sind, das Rusfische Unterthanenrecht zu erwer-
ben, daß sie daher während dieser Zeit in der nach-
theiligen Lage verbleiben müssen, gar keine Staats-
angehörigkeit zu besitzen, und sich den Wechselsällen
des gänzlichen Mangels einer Staats- und Heimaths-
angehdrigkeit auszusetzen, sowie, daß ferner selbst dann,
wenn sie für ihre eigene Person nach Ablauf der fünf-
jährigen Frist in den Russischen Unterthanen-Verband
aufgenommen werden, doch keine Möglichkeit vorliegt,
für ihre Kinder-, so lange Diele nicht das 2l. Lebens-
jahr zurückgelegt haben, die Russische Unterthanen-
Eigenschaft zu erwerben, und daß also in allen solchen
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Fällen die Kinder, selbst der bereits aufgenommenen
Russtschen Unterthanen, ohne Staatsangehörigkeit und
heimathslos verbleiben und möglicherweise in den
Staat, dem ihre Eltern früher angehört haben, zurück-
gewiesen werden können.

Nachdem vergeblich versucht worden ist, die
Kaiserlich Russische Regierung zu einer Modification
der vorgedachten Bestimmungen, resp. zu bestimmten
beruhigenden Zusicherungen hinsichtlich der Anwendung
derselben zu vermögen, erscheint es geboten, diejenigen
Personen, welche nach Rußland auszuwandern beab-
sichtigen, auf Die möglichen nachtbeiligen Folgen,
welche für sie aus dieser Auswanderung in den vor-
bezeichneten beiden Beziehungen hervorgehen können,
aufmerksam zu machen. Zu diesem Zwecke wird Sei-
tens der Königlichen {Regierungen (resp. Landdrosteien)
nicht nur eine Darlegung der betreffenden in Rußland
in Geltung befindlichen Bestimmungen und eine Hin-
weisung auf die gedachten Folgen, denen die aus-
wanderungslustigen Personen theils sich selbst, theils
ihre Kinder durch Nachsuchung von Entlassungs-
Urkunden zum Zwecke der Auswanderung nach Nuß-
land aussetzen, zu veröffentlichen sein, sondern es
empfiehlt sich auch, in jedem einzelnen Falle, in wel-
chem es sich um die Ertheilung von Entlassungs-
Urkunden zum Zwecke der Auswanderung nach Nuß-
land handelt, die betreffenden Personen auf diese Folgen
noch besonders aufmerksam zu machen.

Ew. Ereellenz ersuche ich ganz ergebenst, zu
diesem Behufe die Königlichen Regierungen gesälligst
mit entsprechender Anweisung versehen zu wollen.

Der Minister des Sintern.
Jm Auftrage:

(gez.) von Klützow.
An den Königl. Ober-Präsidenten, Wirklichen
Geheimen Rath Herrn Grafen zu Stolberg-

äWåanLigerodh Excellenz, Breslau.

Oels, den 16. Juli 1870.
Vorstehendes Rescript bringe ich hierdurch zur

öffentlichen Kenntniß.

Breslau, den 22. Juni 1870.
Nr. 169. Polizei-Verordnung.

Auf Grund des § ll des Gesetzes über die
Polizei-Verwaltung vom ll. März 1850 wird hier-
mit für den Umfang unseres Verwaltungs-Bezirks
bezüglich der Ausübung des Kammerjäger-Gewerbes
nachstehende Verordnung erlassen:

l) Die anzuwendenden Giftstoffe müssen in ver-
schlossenen Räumen und unter Beobachtung der den
Apothekern für diesen Zweck gegebenen Vorschriften
aufbewahrt werden und die Büchsen, deren dieKammer-
jäger sich zum sllufbetnahren und zum Transpvrte der
Gifte bedienen, von fester, nicht leicht zerbrechlicher
Masse, wohl verschlossen und mit der Aufschrift »Gist«,
sowie mit drei Kreuzen (Huf) bezeichnet fein.

2) Alle Giftstoffe dürfen nur in augenfällig als
ungenießbar sich darstellenden Mifchungen und Formen,

 

 

welche keine Verwechselung mit Nahrungsmitteln für
Menschen und Hausthiere zulaffen, geführt und an-
gewendet tverden, sie müssen vielmehr ein vom Genusse
abschreckendes Ansehen, Geruch und Geschmack haben.

Soweit die anzuwendenden Giststoffe in Arsenik
bestehen, dürfen dieselben nur in präparirtem Zustande-
mit Kieuruß und Saftgrün gemischt werden.

Andere Mischuugen als das erwähnte Arsenik-
Präparat dürfen nur mit Genehmigung der Kreis-
Medizinal-Behdrde angewendet werden.

3) Beim Auslegen des Giftes zur Vertilgung
des Ungeziefers muß stets mit der gehörigen Vorsicht ver-
fahren werden, damit Menschen oder Hausthiere keinen
Schaden nehmen können.

4) Die Kammerjäger dürfen das Gift nur selbst
auslegen und unter keiner Bedingung dem Käufer
zum Selbstgebrauch überlassen.

Zuwiderhandlungen gegen diese Bestimmungen wer-
den mit einer Geldbuße bis zu 10 Thlrn., im Unver-
mögensfalle mit Verhältnißmäßigem Gefängniß bestraft.

Königliche Regierung, Abtheilnng des Innern.
(gez.) Sack.

Oels, den ll. Juli 1870.
Vorstehende Amtsblatt-Bekanntmachung bringe

ich hierdurch noch besonders zur Kenntniß der Polizei-
Behörden des Kreises.

« Trakehneu, den 29. April 1870.
Nr. 170. Pferde-Auktion im Königlichen Haupt-

Gestüt Trakehnen.
Donnerstag, den 28. Juli er., von Morgens

9 Uhr ab, sollen bierselbst ca. 100 Gestütpferde, beste-
hend aus Landbeschälern, SJJc‘ntterfinten (meistens be-
deckt), 4jährigen Hengsten und Stuten und einigen
jüngeren Fohlen, rneistbietend gegen Baarzahlung ver-
kauft werden.

Sämmtliche 4jährigen und älteren Pferde sind
mehr oder weniger geritten. Die zu verkaufenden
Pferde werden am 26. und 27. Juli in den Morgen-
stunden von 7-11 (Seit zwischen dem ankommenden
Eil- und rückkebrenden Kourierzug) aus Wunsch gezeigt.
Für Personalbeförderung zu dieser Zeit von und zum
Bahnhofe wird am 26., 27. und 28. Juli gesorgt sein.

Der Laudstallmeister.
(gez.) v. Dassel.

Vorstehende Bekanntuiachunge bringe ich hierdurch
zur öffentlichen Kenntniß.

Oels, den 20. Juli 1870.

Nr. 17l. Die Unterstützung bedürftiger Familien
von eingezogenen Reservisten und Landwehrmänuern

betreffend.
Um die in dem Gesetze vom 27. Februar 1850

angeordnete Unterstützung bedürftiger Familien von
solchen, dem hiesigen Kreise angehörenden Reservisten
und Landwehrmännern, welche zur Zeit zu ihren resp.
Truppentheilen einberufen sind, resp. noch werden ein-



251

berufen werben, rechtzeitig veranlassen zu können,
ersiiche resp. veranlasse ich die Magisträte und Orts-

S»chet»va»binnen acht Tagen einzureichen. Für die
Richtigkeit und Vollständigkeit der Nachweisungen

gerid)te‚ mir bie Nachweisungen nach unten folgendem mache ich die Ortsbehördeii verantwortlich.

 

  

  
 

         

' Nachweisung
der einer Unterstützung bedurftigeci Familien zum Dienst eiiiberufeiier Reserve- und Landwehrmannschaften

aus der Gemeinde .........

Der einge o· enen Reserve- und . .
l Qanbrgegrmanrifwaften I Sind Haben Kinder am Leben, deren ßnneriungen

· . . verheirathet Ta der "b d
Nr. Vor« nnb Stand anppentberl Datum dei Geburt g n er en

unb beifwelchem an wen‘.2 Zahl Namen __ Einsiellung Grad der
- h ie zur ·
Zirname Gewerbe. Beitbienen. undseitwann? Tag Monat Jahr Bedürftigkeit.

N. N» den . .ten ....... 1870. Der Magistrat. (Das Ortsgericht.)

Nr. 172, Oels, den 20, Juli 1870. §6. Civilloinmissarius: Regierungsrath Stöckel
Für das 6. Armeekorps soll ein Fuhrenpark von

400 zweispännigen Wagen formirt werden. Da diese
Fuhren nicht im Wege der freiwilligen Entreprise zu
gestellen gewesen sind, so muß die Zwangsgestellung
durch den Armeekorps-Bezirk gemäß § 11 des Kriegs-
leistungsgeseßes voin ll. März 1850 von den nach
§ 16 hierzu verpflichteten Gemeinden erfolgen. Die
Fuhren werden am Gestellungsorte von der Militär-
Verwaltung vollständig zu Eigenthum übernommen
und haben daher die Gemeinden die Besitzer gemäß
§ 17 zu expropriiren nnd die Fuhren nach dem
Gestellungsorie zu transportiren, woselbst die Führer
derjenigen Fuhren, welche zur Uebernahme geeignet
befunden werben, sofort entlassen werden können.

Behufs Bestimmung der den Gemeinden nach
§ ll zustehenden Vergütigung wird eine Abschätznngs-
Kommission am Gestellungstage gebildet werben. Die
Zahlung erfolgt baar, soweit ein durch gehörige Voll-
macht der Gemeinde legitimirter Empfänger anwesend
ist. Für uiivertretene Gemeinden wird die Vergän-
gung bei der Civilbehörde depoiiirt werben.

Jii Betreff der qu. Fuhrgestellnngist Folgendes
festgesetzt worden:

§ l. Die Zahl der vom Kreise Oels zu gestelleiis
den Fuhren beträgt 15. Außerdem sind zur Deckung
von Manquements 4 Reservefuhren zu stellen.

§ 2. Die Wagen müssen Güterwagen, mit splanen
oder sonstigen Schutzvorrichtungen gegen das Eindrins
gen der Nässe versehen, von haltbarer Konstruktion

und so gebaut fein, daß sie bis zu 25 Zir. Ladung

aufnehmen können. Sie müssen womöglich eiserne
Achsen haben.

§ 3. Die Pferde (2 für jeden Wagen) müssen

gesund und kräftig, die Geschirre dauerhaft, gut an-

gepaßt und ihrem Zweck entsprechend sein.
§ 4. Mit jedem Wagen ist ein zuverlässiger

Führer zu gestelleii.
§5. Zeit der Gestellung: am 27. Juli 1870.

Vormittags 6 Uhr in Breslaii, Viehweide. J 

§ 7. Die Führer werden nach Uebernahme der
Fuhren entlassen.

§ 8. Den Gemeinden bleibt überlassen, sich
etwaige Beweismittel über den Werth der gestellten
Fuhren zu sichern. Die Legitimationsscheine der Führer
müssen das Signalement der Pferde und kurze Be-
schreibung des Wagens enthalten.

Diejenigen Fuhrwerksbesitzer, welche mit ihren
Fuhrwerken den obigen Anforderungen zu entsprechen
vermögen und geneigt sind, dasselbe gegen den durch
die Kommission festzustellenden Taxwerth dem Staate zu
überlassen, werden aufgefordert, mir dies bis Sonntag,
den 24. d. M. Mittags anzuzeigen. Sollte der Be-
darf durch sreiwillige Gestellung nicht gedeckt werben,
so werde ich die zwangsweise Gestellung durch die
noch näher zu bestiinmeiideii Gemeinden bewirken.

Oels, den 14. Juli 1870.

Nr. 173. Personal-Chronik
Vereidet ivurde am 9. d. M. der Wirihichafts-

Jnspektor und Lieiitenant Lebrecht Arndt aus Klein-

Ellguth als Schiedsmaiin für diese Ortschaft.

Oels, den 20. Juli 1870.

Nr. 174. Personal-Chronik.
Verpflichtet wurde am 2. d. Mts. der Stellen-

besißer und Gerichtsiiiann Wilhelm Benke aus

’«Grüttenberg als Orts-Executor für diese Ortschaft.

Oels, den 20. Juli 1870.

Nr. 175. Personal-Chronik
Vereidet wurde am 2. d. Mts. der Freigärtner

Karl Kliesch zu Würtemberg als Gerichtsscholz für

diese Ortschaft.

Nr. 176. Oels, den 19. Juli 1870.
Der nach dem untenstehenden Signalement

näher bezeichnete Musketier August Reisewiß hat
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sich am 14. d. Mis» Morgens 5 Uhr, ans der Gar-
nison entfernt, ohne bis jetzt zurückgekehrt zu sein.

Die Polizei-Behörden und Gensd’armeu des
Keises veranlasse ich hierdurch, auf den p. Reisewitz
zu otgiliren und an das 2. Bataillon des 4. Niederschles.
Jnfanterie-Regiments Nr. 51 zu Brieg abzuliefern.

Signalement: Familien-Name: Reisewitz;
Vorname: An gust; Geburtsort: Deutsch-Prene, Kreis
Ohlau; Aufenthaltsort: Deutsch-Preile, Kreis»Ohlau;
Alter: 22 Jahr 7 Monate; Größe: 1 Zoll 2 Strich;
Religion: katholisch; P·rofession: Schneider; Haare:
hellbraun; Stirn: gewöhnlich; Augenbrauen: stark;
gingen: blau; Nase: klein; Mund: klein; Bart:
feinen; Zähne: vollständig; Gesichtsbildung: gewöhn-
lich; Gesichtsfarbe: gesund; Sprache: deutsch; beson-
dere Kennzeichen: keine; Bekleidung: eineMütze (extra);
Waffenrock: Stempel: 111.1, 6. Comp.; ein Paar
Hosen, weißleinene, Stempel: 11, 6. Comp.; ein
Paar Stiefeln; ein Hemde, Stempel: 6. Comp.

Oels, den 19. Juli 1870.
Nr. 177. Betrifft die Aufenthalts-Ermittelung

ś des Dienstknechtes Gottlieb Lob er.
Der Dieusttnecht Gottlieb Lober hat sich in

der Nacht vorn 9. zum 10. Mai er. aus seinem Dienst-
verhältnißbeidemBauergutsbesitzerundGerichtsscholzen
Fröhlich in Cunzendors entfernt und isi bis jetzt
nicht zurückgekehrt.

Jn Folge dessen ersuche resp. veranlasse ich die
Ortspolizei-Behörden, die Dorfzerichte und die
Königl. Gensd’arnren des Kreises auf den p. Lober
zu vigiliren und denselben im Betretungsfalle in sein
Dienstverhältniß zurückführen zu lassen.

Oels, den 13. Juli 1870.

Nr. 178. Steckbrief.
Die Magd Helena Pelz hat sich aus dem

Dienste bei dem Freistelleubesitzer Carl Göldner in
Woitsdorf eigenmächtig entfernt. Die Polizei-
behörden und Gensdarmen des Kreises ersuche resp.
veranlasse ich, auf die p. Pelz zu vigiliren und sie
im Betretnngsfalle in ihren Dienst zu weisen, ev.
zwangsweise dahin bringen zu lassen.

Oels, den 19. Juli 1870.
Nr. 179. Steckbriefs-Widerruf.

Der im Stück 28 sub Nr. 164 des Kreisblattes
pro 1870 hinter dem Knecht Gottlieb Mierzwa
aus Leuchten erlassene Steckbrief ist erledigt.

Oels, den 19. Juli 1870.
Nr. 180. Steckbriefs-Widerruf.

Die im Stück 28 sub Nr. 162 und 163 des
Kreisblattes pro 1870 hinter den Dieustknechien
August Bistrich aus Juliusburg und Bischof
aus Stampen erlassenen Steckbriefe sind erledigt.

-

 

 

Oels, den 16. Juli 1870.
Nr. 181. Steckbrief.

Der Knecht Johann Kulla hat sich aus dem
Dienste des Erbscholtiseibesitzers Scupin in Leuch tett
eigenmächtig entfernt. Die Polizeibehörde und Gen-
darmen ersuche resp. veranlasse ich, auf den p. Kulla
zu vigiliren, und ihn im Betretungsfalle in seinen
Dienst nach Leuchten ev. zwangsweise bringen zu lassen.

Der Königlicåe Landrath.

R. v. Scheliha.

Nr. 182. Oels, den 21. Juli 1870.
Jn Folge des eingetretenen Krieges habe ich

den mir von der Königl. Regierung ertheilten Urlaub
unterbrochen und die Verwaltung des Landraths-
Amtes heute wieder übernommen.

Der Königliche Landrath
v. Rosenberg. «
 

B. Bekanntmachungen anderer Behörden.
Berlin, den 10. Juli 1870.

Bekanntmachuug.
Nach einer Mittherlung der Königlich Belgischeu

Postverwaltung werden in die nach Belgien bestimmten
Briefe von den Absendern mitunter Geld oder andere
Werthgegenstånde undeklarirt verpackt. Da die
Königlich Belgische Postverwaltung gegen dieses Ver-
fahren Bedenken erhebt, so nimmt das General-Post-
amt Veranlassung, das betheiligte Publikum darauf
aufmerksam zu machen, daß sich zur Uebermittelung
von Geld und Werthsachen durch die Post nach
Belgien, unter Garantie,

die Versendung in SDacfeten mit Angabe des
Werths,

und für die Uebermittelung von Geld allein außerdem
die Anwendung des seit dem l. November
1869 im Verkehr mit Belgien eingeführten
Verfahrens der Postanweifung

darbietet.
. Postanweisungen, welche wegen der größeren Ein-
fachheit zur Uebermittelung von Zahlungen sich be-
sonders eignen, werden nach sämmtlichen Orten des
Belgischen Postgebiets bis zum Betrage von 200
Franken angenommen.

Die Gebühr beträgt-
bis 100 Franken . . . 4 Gr.
über 100 bis 200 Franken 8 Gr.

Bei den hiernach für die sichere Uebermittelung
von Geld und Werthsachen nach Belgien gebotenen
Gelegenheiten darf die Postbehörde an die Verseuder
das Ersuchen richten, sich der Verpackung von Geld
und anderen Werthgegenständen in die nach Belgien
bestimmten Briefe im eigenen Interesse zu enthalten.

Gen eral-Postarnt.
Ju Vertretung:

Wolff.
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Berlin, den 17. Juli 1870.
Bekanntmachnng

wegen der Postsendungen an die mobile Armee,
Für die Dauer der Mobilniachunng werden an

die mobilen Militairs und Miliiairbeainten in
Privat-Angelegenheiten:

gewöhnliche Briefe und Correspondenzkartem
sowie Geldbriefe mit einem Werihinhalie unter
und bis 100 Thie. einschließlich,

und zwar frei von Norddeutschem Porto befördert.

Correspondenzkarten, welche nicht mit Freiinarken
beklebt find, und welche bisher nur in Partien von
wenigstens 100 Stück zum Preise von 5 Sgr. ver-
abfolgt warben, können von jetzt ab auch in kleineren
Ouantitäten, nnd zwar bis zu 5 Stück im Preise
von 3 Pferinigen bei sämmtlichen Postanstalten ent-
nommen werben.-

Die Adressen der Sendungen an die mobilen
Militairs und Militair-Veamten müssen mit
dem Vermert »Feldpostbries« versehen sein und
genau ergeben,

zu welchem Armee-Corps, welcher Di-
vision, welchem Negimente, welchem
Bataillon, welcher Compagnie (oder
sonstigem Truppentheile) der Adrefsat
gehört, welchen Grad uiid Charakter
oder welches Amt bei der Wkilitaiw
Verwaltung derselbe bekleidet.

Reeoinmandirte Sendungen können in Privat-
Angelegenheiten an die mobilen Militairs und
Militairbeamten nicht befördert werben.

Postvorschußfendungen und Postanweisungen stnd
von der Beförderung nach der mobilen Armee all-
gemein ausgeschlossen

Zur Uebermittelung von Geldbeträgen an die
mobilen Militairs und sJJlilitairbeamten ist daher —-
statt von der Postanweisung —- von der portofreien
Versendung des Geldes in förmlichen Geldbriefen bis
zu se 100 Thlr. einschließlich Gebrauch zu machen.

Privat-Päckereien an die mobilen Militairs und
Militairbeamten werden bis auf Weiteres durch die
Local-Postanstalten gegen die sonst üblichen Portosätze
vermittelt. ·

Zur Förderung des legabesGeschäfts ist es
nothwendig, daß dergleichen Privat-Päckereieu nur
frankirt zur Post gelangen.

Es wird aber schon jetzt daran aufmerksam
gemacht, daß die Beförderung von Prioat-Päckereien
an die mobilen Militairs und Militairbeamten jeden-
falls ausgeschlossen bleiben muß, sobald die größeren
Marschbewegungen der Armee beginnen, da eine ge-
regelte Zuführung von Päckereien an die Truppen
in solchen Fällen erfahrungsmäßig nicht zu ermög-
lichen ist, ja für die operirende Armee selbst sehr
lästig werden kann.

Der Termin, von welchem ab die Beförderung
von ,Päckereien an die mobilen Truppen nicht mehr  

9
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geschehen kann, wird seiner Zeit öffentlich bekannt
gemacht werben.

General-Postamt.-
Stephan.

Berlin- den 17. Juli 1870.
Bekanntmachung

Beschränkung des PostanweisungssVerkehrs
Für die Großherzoglich Hessischen Provinzen,

Rheinhesseri und Starkenburg mit Ausschluß von
Mainz und Castel, sowie für den Ober-Postdireetions-
bezirk Trier, wird das Postanwiisungsverfahren bis
auf Weiteres dergestalt außer Anwendung gesetzt, daß
daselbst von den Postanstalten weder Einzahlungen
angenommen, noch Auszahlungen bewirkt werben.

General-Postamt.
Stephan.

Berlin, den 17. Juli 1870.
Bekanntmachung.

Einstelluiig des Postanwrisungsverkehrs mit Württem-
berg, Baden und rer Pfalz.

Nach einer Mittheilung der obersten Postbehörden
von Württemberg und Baden machen die eingetretenen
Verhältnisse die Einstellung des Postanweisungs-Ber-
fahrens daselbst nothwendig. Postanweisungen nach
Württeinberg und Baden, sowie auch nach der Pfalz,
werden daher bis auf Weiteres von den Norddeutschen
Postanstalten nicht mehr angenommen.

General-Postamt.
Stephan.

Berlin, den 17. Juli 1870.

Bekaniitmachuug.
Da die Postverwaliung eine namhafte Zahl

ihrer Beamten zur mobilen Armee, theils für den
Dienst mit der Wasse, theils zur Wahrnehmung des
Feld-Postdieiistes abgegeben hat, und außerdem zur
Zeit durch zahlreiche Erkrankungen Einbuße an Per-
sonal erleidet, werden voraussichtlich an manchen
Orten die Beamtenkräfte nicht-mehr ausreichen, um
die im § 23 des Reglemenis vom ll. Dezember 1867
zum Gesetze über das Postwesen des Norddeutschen
Bundes vom 2. November 1867 festgesetzten Dienst-
stunden für den Verkehr mit dem Publikum in ihrer
vollen Ausdehnung aufrecht zu erhalten.

Die Ober-Postdirektion und Ober-Postämter« sind
daher ermächtigt worden, bei den Postanstalten ihres

Bezirks die gedachten Dienststunden einzuschränken,

soweit die unabweisliche Nothwendigkeit dies bedingt,

und es ohne wesentliche Beeinträchtigung ber ßerfebrö:
Interessen geschehen kann.

Oel·s, den 15. Juli. 1870.

Anzeige! .„ —
Am 18. Juni er. sind von der hiesigen Polizei-

Verwaltung 4 Stück Hühner als muthmaßlich ge-
stohlen mit Beschlag belegt vnb versteigert worden.
Den Eigenthümer ersuche ich, sich baldigst bei mir
zu melden. Der Königl. Staats-Anwalt
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Nichtanttlicher Theil.
Erossnung der außerordentlichen Reichs-

tags-Sefsion
atn 19 Juli 187l).

Thronrede Sr. Majestät des Königs
Geehrte Herren vomZReichstage des Nordeeutschen

Bundes!
Als Jch Sie bei Jbrem letzten Zusammentreteu

an dieser Stelle im Namen der verbündeten Regie-
rungen willkommen hieß, durfte Ich es mit freudigem
Danke bezeugen, daß Meinem aufrichtigen Streben,
den Wünschen der Völker und den Bedürfnissen der
Civilisation durch Verhütung jeder Störung des
Friedens zu entsprechen, der Erfolg unter Gottes
Beistand nicht gefehlt habe.

Wenn nichts desto weniger Kriegsdrobung und
Kriegsgefahr den verdündeten {Regierungen Die Pflicht
auferlegt haben, Sie zu einer außerordentlichen Session
zu berufen, so wird in Jhnen wie in Uns die Ueber-
zeugung lebendig fein, daß der Norddeutsche Bund
die deutsche Volkskraft nicht zur Gefährdung, sondern
zu einer starken Stütze des allgemeinen Friedens aus-
zubilden bemüht war, und daß, wenn wir gegenwärtig
diese Volkskraft zum Schutze unserer Unabhängigkeit
aufrufen, wir nur dem Gebote der Ehre und der
Pflicht gehorchen.

Die spattische Throneandidatur eines deutschen
Prinzen, deren Aufstellung und Beseitigung die ver-
bündeten Regiernngen gleich fernstanden und die für
den Norddeutschen Bund nur insofern Von Interesse
war, als die Regierung jener uns befrettndeten Nation
daran die Hoffnung zu knüpfen schien, einent viel
geprüften Lande die Bürgschaften einer geordneten
und friedliebenden Regierung zu gewinnen, hat Dem
Gouvernement des Kaisers der Franzosen den Vor-
wand geboten, in einer dem diplomatischen Verkehre
seit langer Zeit unbekannten Weise den Kriegssall zu
stellen unD denselben auch nach Beseitigung jenes
Vorwandes mit jener Geringschätzung des Anrechts
der Völker auf Die Segnungen des Friedens festzu-
halten, von welcher dieGeschichte früherer Beherrscher
Frankreichs analoge Beispiele bietet.

Hat Deutschland derartige Vergewaltigungen sei-
nes Rechtes und seiner Ehre in früheren Jahrhunderten
schweigend ertragen, so ertrug es sie nur, weil es in
feiner Zerrissenheit nicht wußte, wie stark es war.
Heute, wo das Band geistiger und rechtlicher Einignng,
welches die Befreiungskriege zu knüpfen begannen, die
deutschen Stämme je länger desto tnniger verbindet;
heute, wo Deutschlands Rüstung dem Feinde keine
Oeffnung mehr bietet, trägt Deutschland in sich selbst
den Willen und die Kraft der Abwehr erneuter
französischer Gewaltthat.

Es ist keine Ueberhebung, welche mir diese Worte
in den Mund legt. Die verbündeten Regierungen
wie Jch selbst, wir handeln in dem vollen Bewußtsein,
daß Sieg und Niederlage in der Hand. des Lenkers
der Schlachten ruhen. Wir haben mit klarem Blicke
die Verantwortlichkeit ermessen, welche vor den Ge-  

richten Gottes und der Menschen den trifft, Der zwei
große und friedliebende Völker, im Herzen Europas,
zu verheerenden Kriegen treibt. Das deutsche, wie
das französische Volk, beide die Segnungen christlicher
Gesittung und steigenden Wohlstands gleichmäßig
genießend und begehrend, sind zu einetn heilsatneren
Wettkampfe berufen, als zu dein blutigen der Waffen.

Doch Die Machthaber Frankreichs haben es ver-
standen, das wohlberechtigte, aber reizbare Selbst-
gefühl unseres großen Nachbaroolkes durch berechnete
Mißleitung für persönliche Interessen ttud Leidenschaften
auszubeuten. Je mehr die verbündeten Regierun-
gen sich bewußt sind, alles, was Ehre und Würde
gestatten, gethan zu haben, unt Europa die Segnun-
gen des Friedens zu bewahren, um je unzweideutiger
es vor Aller Augett liegt, daß man uns das Schwert
in die Hand gezwungen hat, mit um so größerer
Zuversicht wenden wir uns, gestützt auf den einmüthigen
Willen der deutschen Regierungen des Südens wie
des Nordens, an die Vaterlandsttebe und Opfersreudig-
keit des deutschen Volkes mit Dem Aufruse zur Ver-
theidigung seiner Ehre ttnd seiner Unabhängigkeit.

Wir werden ttach Dein Beispiele unserer Väter
für unsere Freiheit und für unser Recht gegen die
Gewaltthat fremder Eroberer kämpfen und in diesem
Kampf, in dem wir kein anderes Ziel verfolgen, als
den Frieden Europas dauernd zu sichern, wird Gott
mit uns fein, wie er mit unsern Vätern war.

Frankreich und das geeinigte Deutschland
König Wilhelm ruft zum ersten Male als Ober-

feldherr des geeinigten Deutschlands die gesamtnte
Wehrkraft des Volkes auf: es gilt, Die höchsten Gü-
ter unsers Vaterlandes, die Ehre und Unabhängigkeit
der deutschen Nation im heiligen Kampf zu wahren.

Es war unseres Königs sehnlichste Hoffnung,
im Frieden die Baudert der Einigkeit zu befestigen,
tvelche die letzten Jahre um ganz Deutschland ge-
schlungen baben, im Frieden die Wohlfahrt und das
Gedeihen des deutschen Volkes zu fördern. Die
Keime deutscher Größe und Kraft waren hoffnungs-
voll gelegt, und es bedurfte nur einer ruhigen, stetigen
Entwickelung, um das neue Deutschland in Der
freien Einigung seiner Fürsten und Stämme immer
mehr zu einem mächtigen nationalen Gemeinwesen
erwachsen zu lassen.

Diese Entwickelung aber rief vom ersten Augen-
blicke die Eifersucht Frankreichs hervor, welches seit
Jahrhunderten in der Schwäche und Zersplitterung
Deutschlands eine der hanptsächlichen Stützen seiner
Macht ttnd seines politischen Uebergewichts gesucht
und leider gefunden hatte.

Frankreich war dem jüngsten deutschen Kampfe
in der sicheren Erwartung gefolgt, durch Preußens,
wie es wähnte unvermeidliche, Niederlage schließlich
der Schiedsrichter und Herr in Deutschland zu werden.

Daß es anders gekommen ist, daß aus jenen
Ereignissen ein verjüngres Deutschland erstanden ist,
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daß hat uns Frankreichs Regierung und Volk seit-
dem nicht verziehen. Für seine getäuschteii Hoffnun-
gen hätte es sich schon früher schadlos zu halten
gesucht, wenn es zu seiner eigenen inilitärischeii Kraft
gegenüber der erprobten Kriegstüchtigkeit unserer Ar-
mee bieher schon hätte Vertrauen haben können.

Die Regierung unsers Königs hat jenem unru-
higen Streben gegenüber ihre Friedensliebe und
Mäßigung wiederholt durch die That bewiesen. Sie
glaubte um des Weltfriedeus und der Wohlfahrt
der Völker willen so handeln zu müssen, sie hegte
überdies die Hoffnung, daß die eifersüchtige Erregtheit
Frankreichs einer verständigeren Auffassung weichen
würde, zumal der Kaiser Napoleon eine friedliche
Gesinnung zur Schau trug.

Aber diese Friedensliebe war nur Schein, nur
darauf berechnet, Deutschland inZuversicht einzuwiegen,
damit Frankreich Zeit behielte, seine Kriegsrüstuiig
nach allen Seiten zu heendigen.

Unter uichtigem Vorwande hat Frankreich uns
jetzt mit einer dreisien Herausforderung überrascht.

Den willkürlich herausgegriffenen Anlaß mußte
die in Spanien beabsichtigte Wahl eines Prinzen
vom fürstlichen Hause Hohenzollern darbieten.

Der Fürst aus dem Hause Bouaparte, dessen
Wahl durch das französische Volk die Mächte
respektirt hatten, obwohl jenes Haus früher durch
feierlicheii Beschluß Europa’s vom Throne aus-
geschlosseii war, -—- ein Napoleonide wagte es, der
freien spanischen Nation Vorschriften über die Wahl
ihres Königs machen zu wollen.

Nachdem durch den freiwilligen Verzicht des
Prinzen von Hohenzollern der vorgebliche Grund der
französischen Erregung beseitigt war, trat das gleiß-
nerische Spiel in voller Rücksichtslosigkeit hervor.
Die Regierung des Kaisers Napoleon stellte geradezu
ehroerletzeiide Forderungen an unsern König, und
zwar in einer Form, welche dem völkerrechilichen
Brauch, wie aller Gesittung widerspruch. Jm Be-
wußtsein dessen, was er Sich und dem deutschen
Volke schuldig ist, hat der König diese Forderungen
gebührend zurückgewiefen.

Es war ossenbar geworden, daß Frankreich in
üherinüthigem Trotz auf seine Rüstungen nur noch
die Erniedrigung Preußens und Deutschlands im
Auge hatte und in jedem Schritte der Mäßigurig
nur ein Zeichen der Schwäche und eine Ermuthigung
zu neuen dreisteren Ansprüchen fand.

Die Kunde von Frankreichs erneutem Uebermuth
hat dem deutschen Volke ins Bewußtsein gerufen,
um was es sich bei dem beginnenden Kampfe für
das ganze weite Vaterland handelt. Dem frechen
Aiigriffe ist schon jetzt ein Aufschwung des Volks-
geistes zu danken, wie er sich in solcher Einhelligkeit
und Freudigkeit noch zu keiner Zeit bekundet hatte.

Frankreich glaubte, Deutschland uneinig zu sinden
und den inneren Zwiespalt schüren und für sich aus-
beuten zu können; aber es sindet ein einig Volk oon
Brüdern, das für das Vaterland sein Alles einzu-
setzen bereit ist.

‚
—

 

Frankreich wähnte uns, weil ungerüstet, darum
auch wehrlos zu überfallen. Es soll, so Gott will,
etsahteti, daß Unser vaterländisches Heer, während es
auf die Schonung der Volkskraft im Frieden he-
rechnct ist, doch ein treffliches Rüstzeug zu rascher und
erfolgreicher Kriegführung ist.

Auf denn, deutschcs Volk, zu dein großen Ent-
fcheiduugskampfe.

Das Bewußtsein unseres guten Rechts und
unserer angetasteten Ehre, sowie das feste Gottver-
trauen, das dem deutschen Gemüth innewohne, werden
uns in dem schweren Kampfe stützen und erheben,
und uns unter Gottes Beistand zum Siege führen,
durch welchen der Uebermuth des alten Feindes ge-

züchtigt, Deutschlands Einigkeit und neue Größe he-
siegilt und ein dauerhafter Friede gesichert werden
wird-.

Gott fegne das deutsche Vaterland!

Adresse des Neichstages des Norddeutfcheti
Bandes

auf die Thronrede Sr. Majestät des Königs.
Allerdurchlauchiigster, Großmächtigster,
Allergnädigsier König und Herr!
Die erhabenen Worte, welche Ew. Majestät im

Namen der oerbündeten Regierungen an uns gerichtet
haben, studen im Deutschen Volke einen mächtigen
Wiederhall.

Ein Gedanke, ein Wille bewegt in diesem ernsten
Augenblicke die Deutschen Herzen.

Mit freudigem Stolze erfüllt die Nation der
sittliche Ernst und die hohe Würde, mit welcher
Ew. Majestät die unerhörte Zumuthung des Feindes
zurückgewiesen, der uns zu detnüthigen gedachte, jetzt
aber unter schlecht ersonnenen Vorwänden das Vater-

land mit Krieg überzieht.
Das deutsche Volk hat keinen andern Wunsch,

als in Frieden und Freundschaft zu leben mit allen
Nationen, welche seine Ehre und Unabhängigkeit
a ten.

ch Wie in der ruhmreichen Zeit der Befreiungskriege
zwingt uns heut wieder ein Napoleon in den heiligen
Kampf für unser Recht und unsere Freiheit.

Wie damals, so werden heute alle auf die

Schlechtigkeit und die Untreue der Menschen gestellten

Berechnungen an der sittlichen Kraft und dem ent-

schlosseiien Willen des Deutschen Volkes zu Schanden
Der durch Mißgunst und Ehrfucht irre geleitete

Theil des französischen Volkes wird zu spät die böse

Saat erkennen, welche für alle Völker aus dem
blutigen Kampfe emportvächsi. _ ·

Dem besonnenen Theile dieses Volkes ist«es nicht

gelungen, das gegen die Wohlfart Frankreichs und
das brüderliche Zusammenleben der Völker gerichtete
Verbrechen zu verhüten. . ·

Das deutsche Volk weiß, daß ihm ein schwerer
und gewaltiger Kampf bevorsteht. .

Wir vertrauen aus die Tapferkeit und die Vater-
landsliebe unserer bewaffiieten Brüder, auf den uner-
schütierlichen Entschluß eines einigen Volkes, alle
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Güter dieser Erde daran zu setzen, und nicht zu
dulden, daß der fremde Eroberer dem Deutschen
Mann den Nacken beugt.

Wir vertrauen der erfahrenen Führung des greifen
Heldenkönigs, des Deutschen Feldberrn, dem die Vor-
sehung beschieden hat, den großen Kampf, den der
Jüngling vor mehr als einem halben Jahrhundert
kämpfte, am Abend seines Lebens zum entscheidenden
Ende zu führen.

Wir Vertrauen auf Gott, dessen Gericht den
blutigen Frevel straft.

Von den Ufern des Meeres bis zum Fuße der
Alpen hat das Volk sich auf den Ruf seiner ein-
müthig zusammenstehenden Fürsten erhoben.

Kein Opfer ist ihm zu schwer.
Die öffentliche Stimme der civilisirten Welt er-

kennt die Gerechtigkeit unserer Sache.
Befreundete Nationen sehen in unserem Siege

die Befreiung von dein auch auf ihnen tastenden
Drucke bonapariischer Herrschsucht und die Sühne des
auch an ihnen verübten Unrechts.

Das Deutsche Volk aber wird endlich auf der
behaupteten Wahlstatt den von allen Völkern ge-
achteten Boden friedlicher und freier Einigung finden.

Euer Majestät und die verbürideten Deutschen
Regierungen sehen uns, wie unsere Brüder im Süden,
bereit.

Es gilt unsere Ehre und unsere Freiheit.
Es gilt die Ruhe Europa’s und die Wohlfahrt

der Völker.
Jn tiefster Ehrfurcht verharren wir

Euer Königlichen Majestät
allerunterthänigste, treugehorsauiste

Der Reichstag des Norddeutschen Bundes

 

Diefe Adresse wurde am Mittwoch
vom Neichstage einstimmig angenommen.

Der König rief und Alle, Alle kamen.
Dieses herrliche Gedenkwort aus der Zeit der Be-
freiungskriege findet eine neue, wahrhaft erbebende
Bestätigung in den Erfahrungen der letzten Tage.

Ja, weit über die Bedeutung der damaligen Er-
hebung hinaus findet jetzt des Königs Ruf Wieder-
hall und willige Heeresfolge im ganzen deutschen
Vaterlande.

Die Einmüthigkeit der Begeisterung, wie sie jetzt
Von Meinel bis zum Bodensee, von Schleswig-Hol-
siein bis nach Schwaben hin zu wahrhaft über-
wältigender Geltung gelangt, ist in Deutschland noch
niemals vorhanden gewesen und übertrifft bei Weitem
alle Hoffnungen und Erwartungen, welche auch die
Zuversichtlichsten auf die neuen Zustände in Deutsch-
land zu gründen gewagt hatten.

Alle Berechnungen, die man in Frankreich auf
das Mißvergnügen in einzelnen unserer neuen Pro-
vinzen, auf die Spaltung und Zersplitterung in
Deutschland begründet hatte, sind vom ersten Augen-
blicke schmählich zu Schanden geworben.

Was keine innere patriotische Einwirkung ver-

 

 

mocht hätte, das hat der Uebermuth des alten Erb-
feindes der deutschen Nation zu Wege gebracht: aller
Zwiespalt, aller Parteiuiiterschied, alles Grollen ist
vermischt und vergessen, indem Alles nur der Pflicht
gegen das Vaterland gedenkt. Die alten und die
neuen Provinzen der preußischen sMonarchie, alle
Theile des Norddeutschen But-des und nicht minder
alle süddeutschen Staaten, gleichviel ob sie bisher dem
Norddeutschen Bunde und seiner Entwickelung näh-er
oder ferner standen, — alle Gauen des großen Vater-
landes schnielzen zusammen in dem einen Gedanken
und Streben, die Unbill, die dem deutschen Namen
angethan und angedroht ist, kräftig und erfolgreich ab-
zuwehren.

Die errropäifchen TNächte haben vergeb-
lich ihren Einfluß bei Frankreich geltend zu machen
versucht, um dasselbe von dem ungerechten Kriegs-
unternehmen abzuhalten.

Es giebt keine Regierung, keine Nation in Eu-
ropa, die nicht mit immer wachsender Entschiedenheit
das Verhalten Frankreichs, zumal nach der Erledigung
der Hohenzollerii’schen Kandidatur, verurtheilt hätte.

Was die weitere Stellung der Mächte betrifft,
so haben dieselben sämmtlich ihre Neutralität aus-
gesprochen

Die Nüstungen gehen in Preußen und in
ganz Deutschland mit eben so großer Ruhe und Zu-
versicht, wie mit lebendigern Eifer vorwärts und
werden in Kurzem so weit gefördert sein, daß die
deutschen Armeen zur Abwehr und zum Angriff ge-
trost hinausziehen können.

Die Rüstungen von Frankreich, welche von langer
Zeit her vorbereitet waren, scheinen freilich im Augen-
blicke weiter vorgefchritten zu sein, als die unsrigen;
aber dieser Vorsprung wird, Dank der trefflichen
Organisation unseres Heerwesens, hoffentlich in kürzesier
Zeit ausgeglichen fein.

Es ist wohl möglich, daß die Franzosen ihren
augenblicklichen Vortheil zu vorläufigen wohlseilen
Erfolgen auszubeuten versuchen; aber ans den Ge-
sammtverlauf des bevorstehenden Krieges wird dies
schwerlich von Einfluß fein. '

Auch in dieser Beziehung darf das deutsche Volk
der Voraussicht und Der forglichen Führung Seitens
des Oberfeldherrn und seiner erprobten Räthe voll-

kommen vertrauen.
Wir wollen uns rein halten von Ueberhebung

und Uebermuth — aber zum Kleinmuth haben wir
keinen Grund.

Die Demuth wollen wir uns mit unserm König
bewahren, auch wenn der Herr der Heerschaaren uns
Sieg und Erfolge giebt.

Die Liebesthätigkeit im Kriege, welche
im Jahre 1866 zu Io erfolgreicher Entwickelung ge-
langt war, hat auch jetzt in derselben Weise und
unter der alten bewährten Leitung wieder begonnen.

Unsere Königin Augusta hat sich, wie früher,
an die Spitze dieser Bestrebungen gestellt.

Hierzu eine Beilage.



Beilage zn Nr. 30 des „Süßer Kreisblattes«.
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Privat-Anzeigeii.

 

 

 

Kir Iid er Un ei er aus l . ‘
Am VI. Sei-zutage nach Tiiiiifatis predigJeziisOels: l des D Dis-e ä»bsipacht.

» tIu der Schloß-,1iiid Psarrkirche: ; INan Ußwknkcl Ist bald
Frnhpredigt: Herr Diakoniis Krebs. zu Daneben.

*) Amtspredigti Herr Superirsitendent HohenthaL ' . —_..._„-_________„„.
*) {IeacInnittagäpreifig;ß Herr sgäropst Thielniaiin. Starke rotbßuebene Felsen (circa

. ' t: n o

Donnerstags, den Los-Ärgng lngorinittags sz Uhr: 60 Schock? “eben. zum aIItaghcpen Verkauf
Herr Subdiakonus Böhmer. m büromma, bct Scholz Splers.

‘) Collekte für die Lehrer aus dem Lande in der Parochie. Holzhäudlcr Sacher. 
 

Unterzeichnete geben sich die Ehre, ihre

J neue Ooeomobile mit Dresehmaschme
J zur gefälligen Benutzung zu empfehlen. Beide Maschinen sind
; / aus der bewahrten Fabrik von Marschall sei-IS Si 01mm, England

(Niederlage» bei H. namhaft, Breslaii). Die Locomobile istziH
__ . 10-pferdekraftig, zweicvlindrig und mit Patent-Vorwiirmer ver- i-
TO sehen, deshalb»HeizmaterialkErsparniß. Die Dreschmaschine ist

- neuester Conitruetion, mit 60z»blliger Cylinderweite. Die
Führung geschieht durch einen bewahrten Monteur. Verleihungs- ib)
bedingungen: solide. Getallige Annieldiiiigen, sowie alles Nähere ‚O
bei Ziiiimermeister Richter in Oels. _

(V Doermg G Richter.

HJJJFJJJJJJJJJJFJJJJJJD
Dreseh-Maschinen

neuester Construction
empfiehlt unter sicherer Garantie

die cisiilirilr für landivirtlsskyustlicye Maschinen von
C. Waschke

_in Oels.

Engl. OffiziewPritfehsätteh aufs beste gearbeitet,
sowie auch Neitzcuge, alles in großter Auswahl« empfiehlt

die englische Sattel-Fabrik non
Gustav Welt-ter, stieg-Hamen

s Epileptisehe Krämpfe (Fallfuchf)«
i heilt briesiich der Specialarzt für Epilepsie Doctor Q. EÄIIIISQh « A » .

«" in Berlin, jetzt: Lonisenstraße 45. —- Bereits über Hundert geheilt. T «
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Bewohner von Oels! _
Unsere Mitbrüder ziehen in den Kampf für König und Vaterland

Gron werden die Bedürfnisse sein, welche für unsere Streiter zu befriedigen
sind; für Kranke, Verwundete und sonst der Unterstützung Bedürftige wird
Sorge zu tragen sein. Vor Allem soll in dieser Beziehung ein bleibender
Verband mit unserer Garnison hergestellt und unterhalten werden, Die
Unterzeichneten sind daher zusammengetreten, um durch Gründung eines
Vereins die Unterstützung unserer ausgerückten Trupbenund insbesondere
unserer Garnison dauernd zu vermittelnl Zweck des Vereins ist, durch
Sammlung von Geld-Beiträgen» von Verbandstücken und zur Verpflegung
nöthiger Utensilien Hilfe zu leisten. Für prombte Absendung wird nach
Kräften gesorgt werden. Geld- wie Naturalspenden nehmen entgegen
Kaufmann Fr. warme, Lunis Rimpler und Herrn-tun Mutter.

Um rege Betheiligung bittet
Oels, den 18. Juli 1870.

Das norlimfige (Kannte.
Mappes. Rimpler. Thalheim. Schneider. Hermann Müller.

Friedrich Förster. Mendelssohn. 0. Richter.

Aufruf!
Jn der ernsten und erhebenden Zeit, in welche unser Vaterland jetzt eingetreten

ist, wo Alles eilt, unserem Königshause Beweise der Liebe und Treue zu gebeu, wo
eine Vegeisterung ohne Gleichen alle Schichten der Bevölkerung durchdringt —- wird
gewiß der weibliche Theil derselben, in den Städten und auf dem Lande, im Kreise
Oels das Seinige thun wollen, seine Ergebenheit und Opferwilligkeit zu beweisen.
Mit Freuden dürfte wohl der Vorschlag begrüßt werden, sich ganz im Sinne und
nach dem Willen Ihrer Majesiät, unserer hochberehrten Königin, zu ver-
einigen und im Anschluß an den Vaterländischen Frauen-Verein in Berlin einen
Zweig-Frauen-Verein für den Kreis Oels zu bilden.

Derselbe würde es sich zur Aufgabe stellen, für jetzt seine ganze Fürsorge
den Anforderungen, welche die jetzige Kriegszeit stellt, zu widmen.

Zur Ausnahme in den Verein sind Frauen und Jungfrauen aller Stände und
Consessionen berechtigt, und werden dieselben hierdurch aufgefordert, sich möglichst
zahlreich Sonnabend, den 23. Juli c., im Saale des Gasthofes desHerrn Späte
(im Adler), Nachmittag 5 Uhr, einzufinden, um über die Statuten des Vereins, wie
sie den Verhältnissen und Bedürfnissen des hiesigen Kreises unpassend sind, zu berathen.

Oels, den 20. Juli 1870.

fiI-atbilhe v. Winterfeld, geb. r. üelotn Charlotte n. üosetrhcrg-Lipingtig, geb. o. Ihr-sen

Dampischiiiahrt zwischen Stettin undNewyork.
In Folge der politischen Ereignisse ist die Dampfer-Verbindung

zwischen Stettin und Newycrk bis ani Weiteres eingestellt.
Stettin, den 19. Juli 1870. (3', Messing.

 

 


